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7 Allgemeine Hinweise (Bauart) 
Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der 
Landesbauordnungen nachgewiesen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorha
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere 
privater Schutzrechte, erteilt. 

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben unbeschadet weiter gehender Regelungen in den „Be
sonderen Bestimmungen" dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeinen bauaufsicht
lichen Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine aus
zugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Prüfstelle. Texte und Zeichnungen von 
Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. 

Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Vom Mate
rialprüfungsamt NRW nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

Das allgemeine bauaufsichtlichen Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden, ins
besondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern. 

Erwitte, den 10.10.2014 

lle 

(Dipl.-Ing. Diekmann) 

Sachbearbeiter 

l l; l 

(Dipl g Heinrich Kötter) 
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Muster für .. 
Ubereinstimmungserklärung 

• Name und Anschrift des Unternehmers, der die Wand-Konstruktion hergestellt hat 

• Baustelle bzw. Gebäude 

• Datum der Herstellung 

• Feuerwiderstandsklasse EI 90 

Hiermit wird bestätigt, dass die Wand-Konstruktion der Feuerwiderstandsklasse EI 90 hinsichtlich 
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauauf
sichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-MPA-E-08-018 des Materialprüfungsamtes NRW vom 10.10.2014 
hergestellt und eingebaut wurde. 

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B. Mineralfaser
Produkte) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund 

• der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses*) 

• eigener Kontrollen 

• entsprechend schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der 
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.*) 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde 
auszuhändigen.) 

*) Nichtzutreffendes streichen 


